
 
 

Corona-Update des Bildungsdirektors 
 
9.9.2022 
 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

kurz vor dem Start in das neue Schuljahr erhalten Sie bezüglich der Anordnung 

standortspezifischer Maßnahmen zur Vermeidung von COVID-19-Infektionen folgende 

Information und den dazugehörigen Anhang. 

 

Für alle Schulen – Muster für Verordnung von Maßnahmen und Textbausteine: 

Im Rundschreiben des BMBWF vom 28. August 2022 „Sichere Schule – Schulbetrieb im 

Schuljahr 2022/23“ ist geregelt, dass die Schulleitung zur Verhinderung der 

Verbreitung von COVID-19 kurzfristig und unabhängig von der allgemeinen Risikolage 

standortspezifische Maßnahmen ergreifen kann (siehe die Tabelle auf Seite 7 und die 

Erklärungen auf den Seiten 8 bis 11 des Rundschreibens). Diese Maßnahmen sind mit 

Verordnung durch die Schulleitung anzuordnen. Dafür hat das Ministerium ein Muster 

zur Verfügung gestellt: 

- auf der ersten Seite findet sich die Musterverordnung, 

- auf Seite 2 die Textbausteine. 

Die Datei erhalten Sie im Anhang übermittelt. 

Falls, wie in manchen Fällen vorgesehen, eine Zustimmung der Bildungsdirektion 

erforderlich ist, holen Sie diese bitte schriftlich über die bekannte E-Mail-Adresse 

krima@bildung-tirol.gv.at ein. Sie erhalten zeitnah – auch an den Wochenenden – eine 

schriftliche Rückmeldung. 

Alle Anordnungen der Schulleitung müssen der Bildungsdirektion zur Kenntnis 

gebracht werden, und zwar ebenfalls an die Krima-Adresse. 

 

Ein schönes Wochenende und einen guten Schulstart! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 
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